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Anhang BI03 

 
 

Ergänzend zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) der indexgebundenen 
Lebensversicherung mit Mindestleistung gegen Einmalprämie gelten folgende Bestimmungen:  

1.    Mindest- und Höchstbeträge  

Der Höchstbetrag gemäß Punkt 4.2 AVB (vorläufiger Sofortschutz) beträgt 200.000 Euro, sofern das Alter 
des Versicherten 55 Jahre nicht übersteigt, bzw. 80.000 Euro, sofern das Alter des Versicherten über 55 
Jahre liegt. Dies gilt auch dann, wenn insgesamt höhere Summen auf das Leben der versicherten Person 
beantragt sind. 

2.    Kosten  

1. Die Abschlusskosten gemäß Punkt 6.1.1 AVB betragen 5,000% der Nettoeinmalprämie.  

2. Die Verwaltungskosten gemäß Punkt 6.1.2 AVB betragen einmalig 1,500% der 

Nettoeinmalprämie. Zusätzlich dienen die Kuponzahlungen gemäß Punkt 5.2 AVB der Ihrem 

Vertrag zu Grunde liegenden Anleihe in Höhe von jährlich 0,400% des Nominales zur Abdeckung 

der Verwaltungskosten.  

3. Die Kosten zur Deckung des Ablebensrisikos (Risikoprämien) gemäß Punkt 6.1.3 AVB 

betragen einmalig alters- und geschlechtsunabhängig 1,460% der Nettoeinmalprämie.  

4. Der Abzug bei Rückkauf gemäß Punkt 10.2 AVB beträgt anfänglich 3,500% der 

Deckungsrückstellung und sinkt jährlich im Monat des Versicherungsablaufs um 0,100% der 

Deckungsrückstellung. Er beinhaltet bereits die Kosten, die uns bei vorzeitigem Verkauf der Anleihe 

an den Emittenten in Rechnung gestellt werden.  

3.    Gewinnbeteiligung  

Ihr Vertrag ist nicht gewinnberechtigt im Sinne des Punkt 7 AVB.  

4.    Veranlagung 

Die Veranlagung der Prämie abzüglich der im Punkt „Kosten der Stammversicherung“ im 
Versicherungsantrag angegebenen Kostenteile erfolgt gemäß Punkt 5.2 AVB zu einem Kurs von 92,04 
bezogen auf ein Nominale von 100. 


